
Erläuterungen zu den Regelungen für den Religionsunterricht  
an Beruflichen Oberschulen 

Stand: Oktober 2022 
 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), gültig ab 1. August 2016 
Bayerische Schulordnung (BaySchO), gültig ab 1. Juli 2016 

Fachoberschul- und Berufsschulordnung (FOBOSO), gültig ab 1. Juli 2016 
 

Stichwort 
 

Erläuterung Rechtliche Grundlagen 

Status des RU • RU ist für die bekenntnisangehörigen Schüler/innen 
Pflichtfach 

 

• Art. 46, Abs.1, BayEUG 

• § 27, Abs. 2, Satz 1 
BaySchO 

• KMS vom 21.10.2009, 
Az. VI.2-5 S 4402.1/6/5  
 

Stundentafel Fachoberschule:                       Berufsoberschule: 
Vorklasse:    
1 Jahreswochenstunde                    1 Jahreswochenstunde 
12. Klasse:   
2 Jahreswochenstunde                    1 Jahreswochenstunde 
13. Klasse: 
1 Jahreswochenstunde                    1 Jahreswochenstunde 

 

• Anlage 1 zu § 12 FOBOSO 

Gruppengröße • Mindestteilnehmerzahl: 5 Schüler/innen 
 

• Klassenübergreifend: durchschnittliche Klassengröße 
der jeweiligen Jahrgangsstufe als Orientierungsgröße 

• Bei „inhomogen zusammengesetzten“ Gruppen im RU:  
    maximal 26 Personen  
 

• § 27, Abs. 2, Satz 2 
BaySchO 

• KMS 21.10.2009,  
Az: VI.2-5 S 4402.1/6/5 

• KMS vom 05.09.2002, Az: 
VII/7-S 9402-1-7/43 346 

Gruppenbildung • RU kann klassenübergreifend erteilt werden. 

• RU kann ausnahmsweise auch jahrgangsstufen- 
     übergreifend erfolgen, damit möglichst für alle  
     Schüler/innen RU angeboten werden kann 
     (also nicht aus Budgetgründen) 
 

• KMS 21.10.2009,             
     Az: VI.2-5 S 4402.1/6/5 

 

Anmeldung zum RU  

• Konfessionslose oder  

• SchülerInnen, für deren 
Religionsgemeinschaft 
Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach 
nicht eingerichtet ist 
 

 
 
 
 
Anmeldung evang. oder 
kath. Schüler/innen für den 
RU der anderen 
Konfession 
 
 
 

 
Auf Antrag können Schüler/innen, die keiner Religions- 
gemeinschaft angehören oder für deren Religions- 
gemeinschaft RU in Bayern nicht eingerichtet ist, am  
konfessionellen RU teilnehmen. Erforderlich ist die  
Zustimmung der aufnehmenden und im zweiten Fall auch  
die der abgebenden Religionsgemeinschaft. 
 

Antrag A auf dem Formular „Antrag zum RU an 
beruflichen Schulen“  
 
 
   

Antrag B auf dem Formular „Antrag zum RU an 
beruflichen Schulen“ (Anmeldung zum RU der anderen 
Konfession) gilt nicht für die Berufliche Oberschule. 
 
Antrag B nennt ausdrücklich nur die Berufs- und 
Berufsfachschulen und bezieht sich auf die im KMS 
genannten Regelungen der BSO und BFSO (siehe § 6, 
Abs. 7, Satz 2 BSO und § 36 Abs. 2 Satz 2 BFSO) 
 
 

• § 27, Abs. 4, Satz 1 und 2 
BaySchO  

•   KMS vom 28.08.2017 
     Az: VI.4–BS9402.1-7b.95  
     262  
 
 

 
 
 
 
 

 

Abmeldung vom RU 
 
 
 

• Bedarf der Schriftform 

• Gilt jeweils für das laufende Schuljahr, muss 
spätestens innerhalb der ersten zwei Wochen nach 
Unterrichtsbeginn für das laufende Schuljahr erfolgen 
(spätere Abmeldung nur aus wichtigem Grund) 

• Für abgemeldete Schüler/innen ist der Ethikunterricht 
Pflicht. 

• § 27, Abs. 3, Satz 1-3 
BaySchO 

 
 
 

• Art. 47, Abs. 1 BayEUG 
 
 



Abschlusszeugnis: 
 
 

•  Die Berechnung der Durchschnittsnote im Abitur- 
 zeugnis wurde an die gymnasialen Vorschriften   
 angepasst. Religionslehre, Ethik, Musik und  
 Kunsterziehung werden in die Durchschnittsnote 
 eingerechnet. 
 

• § 27 Abs. 1, Satz 1-2 und 
Abs. 3 FOBOSO 

• Anlage 4 (zu § 27) 
 

Leistungsfeststellung •  Genauere Beschreibung der Anforderungen • §14 Abs. 1 und 2, Satz  
     1-4 FOBOSO 

Unterrichtsausfall am Buß- 
und Bettag 

• Der Buß- und Bettag ist ein staatlich geschützter  
     Feiertag, deshalb entfällt der Unterricht an diesem Tag  
     für die Schüler/innen zwingend.  

• Pädagogische Tage für Lehrer/innen können statt-   
     finden, aber bekenntniszugehörige Lehrer/innen dürfen  
     an diesem Tag zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten 
     fernbleiben.  
 

• Art.4, Abs. 3 FTG 
(Feiertagsgesetz)  

• KMS vom 15.12.2003, 
A: III.1-5S4406-6.134 287 

Beurteilung staatlicher 
Religionslehrkräfte 

• Zur dienstlichen Beurteilung von hauptamtlichen 
Lehrkräften mit der Lehramtsbefähigung für das Fach 
Evangelische Religionslehre kann die kirchliche 
Behörde einen Vertreter (z.B. Schulbeauftragte*r) zum 
Unterrichtsbesuch entsenden. 

• Die Verantwortung für die dienstliche Beurteilung trägt 
allerdings allein die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. 

• BayMBl. 2021 Nr. 332 vom 
12. Mai 2021 

 


